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Der Vizepräsident, Herr Willerding, beant-

wortet die gestellte Frage, zu ausstehen-

den Zahlungen an Beamtinnen und Be-

amte der DB ProjektBau GmbH und DB 

Station&Service AG, wie folgt: 

Die ursprünglich an die DB Services GmbH 

vergebenen Tätigkeiten lässt die DB Stati-

on&Service AG  inzwischen wieder von ei-

genen Mitarbeitern erledigen. Zur Abgeltung 

wurde ein Leistungsprämiensystem geschaf-

fen, das auf einer Gesamtbetriebsvereinba-

rung beruht und ein Genehmigungsantrag 

gestellt. Eine erste Durchsicht mündete in ei-

nen Fragenkatalog, da die Unterlagen sub-

stanziell den Erfordernissen noch nicht ent-

sprachen. Dieser Fragenkatalog beschäftigt 

sich in der Zielrichtung mit der Substanz, 

Hintergrund und mit einer klaren Zielvorgabe 

bezüglich des Antrages. Die Problemdarstel-

lung, so Herr Willerding, ergibt sich nach 

Durchsicht der zugeleiteten Unterlagen, die 

den Schluss zulassen, dass die Tätigkeiten, 

nach Einschätzung der BEV-HV, bereits mit 

der Besoldung abgegolten sind. Auf dieser 

Grundlage wäre eine zusätzliche Zahlung 

von Leistungsprämien unzulässig. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs-

termins (September 2015) ist vorgesehen, 

die verschiedenen Sichtweisen zu erörtern 

und den Betrieb über die in der Anrech-

nungslinie verankerten Rahmenbedingun-

gen einer Prämienzahlung zu informieren, 

diese darzulegen und substanziell zu hinter-

fragen. 

Zu dem Projekt IPI (Integrationsprojekt IPI) 

wurde ein Antrag auf die Gewährung ander-

weitiger Bezüge für beamtete Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter gestellt, die im Rahmen 

des Projekts übergeleitet werden. Das zu-

ständige Referat antwortete nach Erhalt des 

Antrags mit dem Hinweis, dass der ange-

Aktuelles aus dem BEV 

Burkhard Willerding, Vizepräsident des BEV 

Hermann-Josef Müller,  

stellvertretender Vorsitzender BesHPR 
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dachte Zahltermin im August nicht eingehal-

ten werden könne, da der vorliegende An-

trag nicht genügend begründet bzw. ausfor-

muliert sei. Dies ist mittlerweile geschehen 

und daraufhin ist ein Fragenkatalog erarbei-

tet worden, der Hintergrund, Substanz und 

Ziel beinhaltet. Wichtig sei, laut Herrn Willer-

ding, insbesondere eine faktische Begrün-

dung. Nach Auswertung der Antwort des Be-

triebes, die am 08.07.2015 eingegangen ist, 

entscheidet sich, ob der Antrag beschieden 

werden kann. Der Zahltermin im August wird 

nicht zu halten sein, man geht von einem 

Abschluss dieses Antragsverfahrens gegen 

Ende des 3. Quartals aus. Die Antragsver-

fahren insgesamt, so Herr Willer-

ding, sollten in Zukunft da-

nach ausgerichtet werden. 

 

Erhöhung der Sätze 

für Schichtzulagen ge-

mäß BesEZulV 

Der Vizepräsident führte 

aus, dass nach dem Ge-

setz die Möglichkeit einer Er-

höhung der Schichtzulagen um 

10 % gegeben ist (§ 20 Abs. 5 EZuIV). In 

einem Schreiben der DB AG an das BEV im 

September 2013 wurde der Vorschlag einer 

Anpassung der Schichtzulagen zu einer Er-

höhung um 5 % unterbreitet und seitens des 

BEV befürwortet. Mit Schreiben vom 

18.12.2014 ist der Gesamtverordnungsvor-

gang mit einer 10-prozentigen Erhöhung zur 

weiteren Behandlung an das BMVI gesandt 

worden, zwecks Vorlage beim BMI und 

BMF. Die weitere Behandlung seitens der 

beteiligten Ressorts bleibt abzuwarten. 

 

Dienstliche Beurteilungen bei der DB AG 

Herr Willerding zitiert den § 21 Abs. 2 der Ei-

senbahnlaufbahnverordnung (ELV), dass die 

Grundsätze der dienstlichen Beurteilung zwi-

schen der Gesellschaft und dem zuständi-

gen Betriebsrat im Einvernehmen mit der 

obersten Dienstbehörde abgestimmt wer-

den. Am 08.10.2014 wurde zwischen dem 

Vorstand der DB AG und dem Konzernbe-

triebsrat die Konzernbetriebsver-

einbarung Mitarbeiterführung` 

bei der DB AG abge-

schlossen. Im Januar 

2015 ist diese in Kraft 

getreten und gilt für alle 

Konzernunternehmen 

für die zugewiesenen 

Beamtinnen und Beamte. 

Das Einvernehmen ist erteilt 

worden. Für die dienstliche Be-

urteilung der Leitenden Angestellten liegt 

nun eine Aktualisierung des Kurzleitfadens 

`Leitende Angestellte` vor. Dieser basiert in-

haltlich im Wesentlichen auf der KBV Mitar-

beiterführung. Der Führungsdialog gilt kon-

zernweit für leitende Angestellte. Bei der Er-

teilung des Einvernehmens hierzu erfolgt 
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nochmals der Hinweis, dass in Stellenbeset-

zungsentscheidungen jeweils vergleichbare 

Beurteilungen zugrunde zu legen sind. 

 

Beschäftigung von Beamten bei Abellio 

Neuester Sachstand ist, laut Herrn Willer-

ding, dass dem Referat 11 der HV am 

12.06.2015 durch Abellio mitgeteilt wurde, 

dass kein Bedarf an der Tätigkeitszuweisung 

für Beamten bestehe. Am 15.06.2015 teilte 

Abellio den 11 betroffenen Beamten schrift-

lich mit, dass kein Bedarf bestehe und bot 

diesen die Möglichkeit einer Tätigkeit im 

Rahmen einer Beurlaubung aus dem Beam-

tenverhältnis an. Kein betroffener Beamter 

möchte über den Weg der Beurlaubung zu 

Abellio wechseln. Das Interessenbekun-

dungsverfahren wird nun abgeschlossen 

und die Beamten erhalten einen abschlie-

ßenden Bescheid. 

 

 

 

KVB Erstattungszeiten  

Nach dem Bericht von Herrn Willerding ist 

die derzeitige Bearbeitungsdauer der Erstat-

tungsanträge rückläufig. Momentan betra-

gen diese durchschnittlich 23 Kalendertage.  

 

 

 

Besoldung 2016 

Herr Willerding führte dazu aus, dass der 

Verlauf des Ablösungsprozesses von PAISY 

durch SAP im Zeitplan ist und das Besol-

dungsabrechnungsverfahren ab dem Ab-

rechnungsmonat Januar 2016 im externen  
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Rechenzentrum der Firma Atos betrieben 

wird. In einer ersten Testmigration von 

Stammdaten eines Teils der Beamten nach 

SAP wurde die Korrektheit der Einstellungen 

überprüft und Fehler beseitigt. Momentan 

läuft eine zweite Testmigration mit Übernah-

me ALLER im PAISY System abgerechne-

ten Beamten in das Testsystem SAP. Nach 

einer Analyse können dann weitere Fehler 

korrigiert werden. Der momentane Zeitplan 

sieht laut Herrn Willerding, nach einer  

3. Testmigration, die Echtabrechnung aller 

Beamten in SAP für den Monat Januar 2016 

vor. Erste Zahlung nach dem neuen Abrech-

nungsverfahren ist der 30.12.2015. 

 

Personelle Veränderungen 

Konzernbevollmächtigter in Berlin ist seit 

01.07.2015 Herr Alexander Kaczmarek, der 

nun die Aufgaben von Herrn Ingulf Leuschel 

übernimmt. 

 

  

 

 

Die Geschäftsführung informiert: 

   Fahrvergünstigungen 

 IC-Bus Stuttgart bis Vukovar 

 (Kroatien) 

 Ab 01.07.2015 verkehrt 1 x täglich  

 eine neue IC-Bus-Verbindung  

 zwischen Stuttgart und Vukovar 

 (Kroatien) Der Vorverkauf begann 

 am 14.06.2015. Der IC-Bus verkehrt 

 von Stuttgart-Obertürkheim (Bus-

 bahnhof), Ulm (ZOB), München  ZOB 

 (Hackerbrücke) über Salzburg  Gr, 

 Spielfeld/Sentilj - Maribor - Ptuj - 
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 Cakovec nach Vukovar Autobusni ko-

 lodvor. Die Fahrtzeit beträgt ca. 15 

 Stunden und 50 Minuten. Fahrten aus

 schließlich im innerdeutschen Ver-

 kehr (z.B. Ulm - München) sind bei die-

 ser Buslinie nicht zugelassen. 

 Haltestellen (je nach Fahrtrichtung nur 

 zum Ein- bzw. Ausstieg, d. h.: In Fahrt-

 richtung Stuttgart --> Vukovar kann in 

 Deutschland nur zugestiegen und in 

 Slowenien und Kroatien nur ausgestie-

 gen werden; in Fahrtrichtung Vukovar -

 -> Stuttgart kann in Kroatien und Slo-

 wenien nur eingestiegen und in 

 Deutschland nur ausgestiegen wer-

 den): 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Erweiterung des Angebots 

 DB&Friends und DB&Friends Inter-

 national 

 Ab dem 01.08.2015 ist für das nationa-

 le Angebot und die internationalen  

 Ziele Amsterdam, Prag und Verona die 

 Nutzung von DB&Friends auch in den 

  

        CityNight Line-Zügen (zuzüglich Auf-

 preis für Sitz-, Liege- oder Bettplatz 

 möglich). 

 

  Auswirkungen des Poststreiks auf 

 termingerechte Zustellung von DB-

 Zeitkarten mit Gültigkeit ab dem 

 01.07.2015 

 Die DB AG informiert darüber, dass 

 durch den Poststreik die termingerecht 

 ausgestellten und versandten DB-

 Zeitkarten der Fahrvergünstigung (Job-

 Ticket M, Familienheimfahrt M und 

 SchülerTicket M) leider nicht immer 

 rechtzeitig bei den Bestellern ankom-

 men. Deshalb wurde mit der DB Ver-

 trieb GmbH die vorerst weitere Aner-

 kennung von am 30.06.2015 auslauf-

 enden DB-Zeitkarten bis zum 

 15.07.2015 vereinbart. Durch DB Ver-

 trieb GmbH wird eine entsprechende 

 Zugbegleiter-Information beauftragt. 

 Allerdings kann diese erst am 

 02.07.2015 in Umlauf gebracht wer-

 den.  

 Sollte es zu Beanstandungen bei der 

 Fahrkartenkontrolle kommen und als 

 Folge eine Fahrpreisnacherhebung 

 ausgestellt werden, so kann diese über 

 die BEV-FAST in Nürnberg mit Hinweis 

 auf die verspätete Fahrkartenzustel-
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 lung infolge Poststreiks zur Stornierung 

 eingereicht werden. 

 

  Unfallausgleich (§ 35 BeamtVG); Er-

 höhung am 01.07.2015 

 Schreiben der BEV-HV vom 

 18.06.2015 

 

  Konzernbetriebsvereinbarung zur 

 Einführung und Nutzung der  

 elektronischen  Personalakte im 

 DB Konzern („KBV eAkte“); 

 Änderung der Anlage 1 A 

 (Wesentliche Inhalte eAkte - Regis-

 ter und Dokumentart) 

 Schreiben DB Mobilitiy Logistics AG 

 vom 09.06.2015 

 

  Umsetzung Kontrahierungsgebot im 

 DB Konzern 

 Die in Umsetzung und Konkretisierung 

 des Kontrahierungsgebots seit dem 

 01.05.2008  gültige Richtlinie

 200.0240 „Auftragsvergabe - Nutzung  

 freier Kapazitäten im Konzern“ wur-

 de angesichts der aktuellen Anforde-

 rungen und Entwicklungen weiterent- 

 wickelt, um  den Prozess der Vergabe 

 von DB-intern angebotenen Lieferun-

 gen und/oder Leistungen  im Anwen-

 dungsbereich des DemografieTV und 

 der KBV KA erstmalig eindeutig und 

 einheitlich im Detail zu regeln. 

 

  Änderung des Beamtenversor-

 gungsgesetzes (BeamtVG) durch 

 das Bundeswehr-Attraktivitätsstei-

 gerungsgesetzes (BwAttraktStG) 

 Das Gesetz zur Steigerung der Attrak-

 tivität des Dienstes in der Bundeswehr 

 wurde im  BGBl. Nr. 19 v. 

 22.05.2015, S. 708 ff veröffentlicht. 

 Mit Artikel 1 des Gesetzes wurde § 69i 

 Beamtenversorgungsgesetz 

 (BeamtVG) geändert. Demnach  wer-

 den die dort genannten Ansprüche 

 nach § 43 BeamtVG auf den Zeitr aum 

 ab dem 01. November 1991 ausge-

 dehnt (bisher: ab 01. Dezember 2002). 

  

 Die Änderung ist gemäß Artikel  13 

 Abs. 1 BwAttraktStG am 23.05.2015 

 in Kraft getreten. 
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 Deutsche Bahn organisiert Projekt-

 geschäft im Infrastrukturbereich 

 neu. Weniger Schnittstellen, mehr 

 Leistungsfähigkeit bei den Infra-

 strukturgesellschaften -  Neue In-

 genieurgesellschaft entsteht.  

 Die DB fasst alle Funktionen, die für 

 ein erfolgreiches Management von 

 Infrastrukturprojekten nötig sind, bei 

 den DB-Infrastrukturunternehmen in 

 einer Hand zusammen. Dazu wech-

 seln rund 2.200 Mitarbeiter aus  dem 

 technischen und kaufmännischen Pro-

 jektmanagement des Projektdienstleis-

 ters DB ProjektBau  GmbH am 1. Juli 

 2015 zur DB Netz  AG bzw. zur DB 

 Station&Service  AG.  Zudem geht 

 eine neue Geschäftseinheit im Infra-

 struktur-Ressort an den  Start: Die 

 DB Engineering & Consulting, in der 

 die  beiden Ingenieurgesellschaften 

 DB ProjektBau und  DB International 

 mit insgesamt 4.000 Mitarbeitern zu-

 sammengefasst sind. Beide Gesell-

 schaften sollen im ersten Quartal 2016 

 gesellschaftsrechtlich zu einem Unter-

 nehmen verschmelzen.  

 „Bund und Bahn investieren 35 Milliar-

 den Euro bis 2019 in das deutsche 

 Schienennetz. Dazu braucht es mehr 

 Fachleute für  Planung, Bauüber- 

 wachung, Projektmanagement, dafür 

 braucht es aber auch eine optimale Or-

 ganisation“,  sagt DB-Infrastrukturvor-

 stand  Dr. Volker Kefer zum Ziel der 

 Reorganisation. 

 Ende 2014 wurde ein Projekt zur Wei-

 terentwicklung der Projektorganisation 

 gestartet. Ziel: Projektmanagement 

 und Projektsteuerung bei den Eisen-

 bahn-I nfrastrukturunternehmen in  

 einer Hand zusammenzufassen und 

 mit der Verschmelzung von DB Pro-

 jektBau und DB International einen 

 national wie  international  führenden 

 Ingenieurdienstleister zu etablieren. 

 

  DB Netze; Informationen für die 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Neue Unterschriftenregelung bei 

 DB Netz AG ab 01. Juli 2015 

 Zum 01. Juli 2015 werden die Projekt-

 managementfunktionen der DB Projekt

 Bau GmbH  zur DB Netz AG überge-

 leitet. Dies hat auch Auswirkungen auf 

 die bestehende Unterschriftenregelung 

 (UN04-09 Arbeitsanweisung Unter-

 schriftenregelung  DB Netz AG)  bei 

 der DB Netz AG. Für Bauvorgaben ab 

 01. Juli 2015 gilt nun die Wertgrenze 

 von 25 Mio. €, ab die eine Mitzeich-

 nung des Vorstands erforderlich wird. 

 Anfang 2016 werden gemeinsam mit 

 den betroffenen Bereichen die 

 Wertgrenzen und zugeordneten Orga-

 nisationseinheiten auf ihre Anwend-
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 barkeit im Regel- und Tagesgeschäft 

 hin überprüft. 

 

  Pressemitteilung Konzernbetriebs-

 rat DB AG 

 Geplanter Konzernumbau darf inte-

 grierten Konzern nicht gefährden. Der 

 KBR DB AG erwartet vom Konzernvor-

 stand, dass der Konzernverbund und 

 damit verbundene soziale  Absicherun-

 gen nicht angetastet werden. Der 

 heutige Konzernverbund darf 

 durch den an gekündigten Sparkurs 

 und der beabsichtigten Bündelung und 

 Verschlankung des DB-Konzerns 

 nicht zerschlagen werden. Dies gefähr-

 de sonst den internen Konzernarbeits-

 markt und den JobService. Bei Wegfall 

 oder Arbeitsplatzverlust können dann 

 unsere Kollegen nicht mehr ohne  wei-

 teres innerhalb des Konzerns auf  

 einen neuen Arbeitsplatz vermittelt 

 werden. 

 

  Info über den Sachstand Projekt Be-

 soldung 2016 

 Folgende Hauptaktivitäten sind zu be-

 nennen: 

 

 Januar/Februar/März 2015: Customi-

 zing in SAP 

 Einstellungen im System durch die Be-

 rater, um die im BEV relevanten Dinge 

 für  die Abrechnung Besoldung ab- 

 zubilden. 

 

 Februar bis Mitte April 2015: Durch-

 führen der 1. Testmigration. 

 Es wurden Stammdaten eines 

 (größeren) Teils der in PAISY abge-

 rechneten Beamten in  das Entwick-

 lungssystem von SAP übernommen. 

 Die Ergebnisse in SAP wurden mit de-

 nen in PAISY abgeglichen und be- 

 stehende Fehler analysiert und besei-

 tigt. 

 

 Seit Februar bis August/September 

 2015: Neuerstellung der Sonder-

 schnittstellen BEV 

 Hier ist zuvorderst die Anbindung an 

 die PSV zu nennen, der besondere ex-

 ternen Aufwand in der Program- 

 mierung, aber auch im Test erfordert. 

 Die  Schnittstellen von/zur  KVB von/

 zur DB AG (Nebenbezüge und Daten 

 für die Versteuerung Fahrvergüns- 

 tigungen erfordern Entwicklungsauf-

 wand). 

 

 Seit Mai bis Mitte Juli 2015: Durch-

 führen der 2. Testmigration 

 Zum 17.07.2015 muss diese Migration 

 abgeschlossen sein, damit mit den kor-
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 rigierten PAISY Daten die  Abrechnung 

 AMT 08/2015 durchgeführt werden 

 kann.   

 

 Für die kommenden Monate steht 

 an: 3. Testmigration (bis Mitte Okto-

 ber 2015): 

 Abnahme der erweiterten Infrastruktur 

 im Rechenzentrum Herne (bis Mitte  

 Oktober) Produktmigration (Mitte/ Ende 

 November 2015). Die Echtabrechnung 

 aller Beamten in SAP für den Ab- 

 rechnungsmonat Januar 2016. Der 

 Startschuss dazu soll am 15.12.2015 

 durch die Projektleitung (PL) gege-

 ben werden. 

 

  Vollzug der Mutterschutz- und  

 Elternzeitverordnung Bund; hier: 

 Auswirkungen des Gesetzes zur  

 Einführung des Elterngeld Plus mit 

 Partnerschaftsbonus und einer fle-

 xibleren Elternzeit (BEEG) 

 Mit dem Gesetz zur Einführung des El-

 terngeldes Plus mit Partnerschaftsbo-

 nus und einer flexibleren Elternzeit im 

 Bundeselterngeld– und Elternzeitge-

 setz vom 18. Dezember 2014, in Kraft 

 getreten am 01. Januar 2015, wurden 

 in den §§ 15 und 16 BEEG Neurege-

 lungen bezüglich des Anspruchs und 

 der Inanspruchnahme der Elternzeit 

 getroffen. Die Übergangsvorschrift  

 (§ 27 Abs. 1 Satz 2 BEEG) ordnet an, 

 dass diese Neuregelungen für Gebur-

 ten ab dem 01. Juli 2015 gelten. Für 

 Geburten vor dem 01.07.2015 gilt die 

 bis zum 31.12.2014 geltende Fassung 

 des BBEEG. 

 Im Rahmen dieser Gesetzesänderung 

 wurde mit Artikel 3 auch die Verord-

 nung über den Mutterschutz für  Be- 

 amtinnen des Bundes und die Eltern

 zeit  für Beamtinnen und Beamte des 

 Bundes (Mutterschutz- und Elternzeit

 verordnung) betreffend die entsprech-

 ende Anwendbarkeit der §§ 15 und  

 16 BEEG geändert. 

 

  Planstellenfreigabe (AnwDA) und 

 Durchschnittliche Wartezeiten 

 Stand: August 2015 
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Planstellenfreigabe (AnwDA) und Durchschnittliche Wartezeiten
- 2015 -

A. Ernennungsreife Anwärter - Planstellenfreigabe (AnwDA)
Laufbahnen BesGr Dez VJ Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

A 9 Z 10 / 14 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15

A 9 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 9 Z 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 9 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 9 Z 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 9 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 13 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 12 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 13 Z 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

A 13 11 / 14 12 / 14 01 / 15 02 / 15 03 / 15 04 / 15 05 / 15 06 / 15

B. Durchschnittliche Wartezeiten in Monaten
Laufbahnen BesGr Dez VJ Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

A 9 Z 2 2 2 2 2 2 2 2

A 9 1 1 1 1 1 1 1 1

A 9 Z 1 1 1 1 1 1 1 1

A 9 1 1 1 1 1 1 1 1

A 9 Z 1 1 1 1 1 1 1 1

A 9 1 1 1 1 1 1 1 1

A 13 1 1 1 1 1 1 1 1

A 12 1 1 1 1 1 1 1 1

A 13 Z 1 1 1 1 1 1 1 1

A 13 1 1 1 1 1 1 1 1

Bundesbahnsekretärinnen und 
Bundesbahnsekretäre sowie des nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes

technischen Bundesbahninspektorinnen und 
technischen Bundesbahninspektoren

technischen Bundesbahninspektorinnen und 
technischen Bundesbahninspektoren

Werkmeisterinnen und Werkmeister & technischen 
Bundesbahnsekretärinnen und technischen 
Bundesbahnsekretäre

Bundesbahninspektorinnen und 
Bundesbahninspektoren sowie des gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes

Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer

Werkmeisterinnen und Werkmeister & technischen 
Bundesbahnsekretärinnen und technischen 
Bundesbahnsekretäre

Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer

Bundesbahninspektorinnen und 
Bundesbahnispektoren sowie des gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes

Bundesbahnsekretärinnen und 
Bundesbahnsekretäre sowie des nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes
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